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§6
(1) Die Aufenthaltsberechtigung kann nur für ungültig 

erklärt werden, wenn der Ausländer
a) wegen eines Verbrechens oder Vergehens in der Deut

schen Demokratischen Republik bestraft oder wegen 
einer Tat, die nach den Gesetzen der Deutschen De
mokratischen Republik als Verbrechen oder Verge
hen gilt, im Ausland strafrechtlich verfolgt oder 
rechtskräftig verurteilt wird;

b) gegen die Devisenbestimmungen oder gegen die Melde- 
und Ausweisbestimmungen der Deutschen Demokra
tischen Republik verstößt.

(2) Die Ungültigkeitserklärung der Aufenthaltsberechti
gung kann auf den Ehegatten des Ausländers sowie dessen 
minderjährige Kinder ausgedehnt werden, auch wenn für 
diese die Voraussetzungen für eine Ungültigkeitserklärung 
der Aufenthaltsberechtigung nicht vorliegen.

■ §7
Ausländer sind verpflichtet, die Deutsche Demokratische 

Republik unverzüglich zu verlassen, wenn
a) die Aufenthaltsberechtigung (§ 5 Abs. 1) abgelaufen 

ist und keine Verlängerung erfolgt;
b) wegen der Ungültigkeit des Heimatpasses oder durch 

eine sonstige Veränderung des Staatsangehörigkeits
verhältnisses die Aufenthaltsberechtigung durch die 
zuständigen Organe der Deutschen Volkspolizei ein
gezogen wurde und keine Neuausstellung erfolgt;

c) die Aufenthaltsberechtigung für ungültig erklärt 
wurde.
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